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An alle Mandanten 
 
 
 

         19.07.2024 
 

Informationen zur E-Rechnungspflicht ab 01.01.2025 
 
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 
 
anbei möchten wir Sie über die Einführung der E-Rechnungspflicht ab 01.01.2025 informieren. 
 

Rechtlicher Stand 
Ab dem 01. Januar 2025 wird die elektronische Rechnung zur Pflicht, wenn leistender 
Unternehmer und Leistungsempfänger Unternehmer und im Inland ansässig sind 
(inländische B2B-Umsätze). 

Was ist eine E-Rechnung? 
Eine E-Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format 
ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. 
Sie muss der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung (Norm EN16931) 
entsprechen. 
In der Praxis wird es nach aktuellem Stand folgende zwei Formate geben, in denen eine 
E-Rechnung erstellt werden kann: 
 

XRechnung oder ZUGFeRD 
 

Beachten Sie: 
Eine Rechnung als PDF ist keine E-Rechnung und darf künftig nur noch in Ausnahmefällen 
versendet werden. Gleiches gilt für Papierrechnungen. 

Übergangsregelungen: 
Die flächendeckende Einführung der E-Rechnung wird nicht von heute auf morgen erfolgen 
können. Der Gesetzgeber hat Ausnahmen vorgesehen, die in nachfolgender Tabelle 
dargestellt werden: 
 

 



 

 

Bitte beachten Sie: 
Bereits ab 2025 MÜSSEN alle Unternehmer (auch Vermieter) in der Lage sein, elektronische 
Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. 
 
 

Beispiele für betroffene Rechnungen: 
# Rechnungen an andere inländische Unternehmer 
   Sind verpflichtend und müssen als E-Rechnung ausgestellt werden 
 
# Rechnungen an Vermieter 
   Vermieter sind Unternehmer und müssen daher auch eine E-Rechnung erhalten und diese 
   verarbeiten können. 
 

# Kleinbetragsrechnungen (bis 250 €) 
   Hier greift eine Ausnahme. Eine E-Rechnung ist nicht erforderlich. 
 

# Barverkäufe an Unternehmer 
   Es gibt keine Ausnahme von der E-Rechnung. 
   Meist dürfte es sich um einen Kleinbetrag handeln, dann gilt die Ausnahme.  
   ABER: Wenn   >250 €   muss eine E-Rechnung ausgestellt werden. 
 

# Bewirtungsrechnungen 
   Keine Erleichterung. Ist die Rechnung >250 € muss eine E-Rechnung ausgestellt werden. 
 

# Fahrausweise 
   Hier gilt eine Ausnahme. Eine E-Rechnung ist nicht erforderlich. 
 

# Gutscheine 
   Wenn der Betrag >250 € ist, muss (je nach Gutschein) eine E-Rechnung ausgestellt werden. 
 

# Rechnung eines Kleinunternehmers 
   Keine Ausnahme, daher gilt auch hier die E-Rechnungspflicht. 
 

# Mietverträge mit Umsatzsteuer 
   Ein Mietvertrag ist eine Dauerrechnung und muss als E-Rechnung fakturiert werden. 
   Ggf. reicht es aus, eine E-Rechnung zu erstellen und auf den Mietvertrag zu verweisen. 
 

WICHTIG: Vorsteuerabzug 
Bestand eine Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung und wird stattdessen eine 
sonstige Rechnung ausgestellt, handelt es sich um keine ordnungsgemäße Rechnung. 
Folglich berechtigt die ausgestellte Rechnung dem Grunde nach nicht zum Vorsteuerabzug. 

Abschließender Hinweis: 
Unsere Informationen beschränken sich auf die gesetzlichen, theoretischen Vorgaben. 
Weiterführende Hinweise zur praktischen Ausgestaltung in Ihrem Unternehmen bezüglich 
der Einführung entsprechender Programme etc. können wir nicht geben. Bitte wenden Sie 
sich hierzu an den Software-Anbieter Ihres Fakturaprogrammes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Friedberger Steuerberatungsgesellschaft mbH 


